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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2024

§ 14

Einbringung in Abfall- und Sammelbehälter

 

Das Einbringen von Abfällen in andere als für die jeweilige Abfallart oder den jeweiligen Altsto4 vorgesehenen Abfall-

oder Sammelbehälter und das Einbringen heißer Abfälle in Abfallbehälter der Müllabfuhr ist verboten. Außerhalb des

Befüll- oder Einsammelvorganges sind die Behälter entsprechend ihrer Art geschlossen zu halten.
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